
Medienkontakt 

Réka Maret 

Presse-/Medienreferentin 

 

presse@bdue.de 

www.bdue.de  

T: +49 (0)30 887128-35 

F: +49 (0)30 887128-40 

 

Bundesgeschäftsstelle: 

Uhlandstr. 4–5 

D-10632 Berlin 

 

Bundesverband der 

Dolmetscher und  

Übersetzer e.V. (BDÜ) 

 

Mitglied der  

Fédération Internationale des 

Traducteurs (FIT) 

 

Vereinsregister-Nr.:  

VR 22468 B 

Amtsgericht: 

Berlin-Charlottenburg 

Präsidentin: 

Norma Keßler 

 

 

 
MEDIENINFORMATION 

 

Seite 1 von 2 

Gesetz zu Gerichtsverfahren per Videokonferenztechnik: 

Verdolmetschung muss berücksichtigt werden 

Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestags / DGB: „Smartphone ist keine 

Videokonferenztechnik“ / sichere, normkonforme IT und technischer Support 

unabdingbar – auch für Verdolmetschung 

Berlin, 19. Oktober 2023 – Mit dem Gesetz zur Förderung des Einsatzes von 

Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten will das 

Bundesjustizministerium die diesbezüglichen prozessualen Regelungen flexibler 

und praxistauglicher gestalten. Zum Referentenentwurf hatte der BDÜ im Januar 

Stellung genommen und auf die zwingend notwendigen (technischen) 

Voraussetzungen bei der Beteiligung von Dolmetschern an den Verfahren 

hingewiesen – zur Gewährleistung der Verfahrenssicherheit, aber auch zum 

Gesundheitsschutz der Dolmetscher (siehe BDÜ-Meldung). 

In der gestrigen Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestags waren neun 

Sachverständige, v. a. aus Richterschaft und Anwaltschaft, eingeladen, ihre 

Positionen zum Gesetzentwurf zu erläutern. Die Intention des Gesetzes wurde 

mehrheitlich begrüßt, wobei allerdings in allen Eingangsstatements Vorbehalte und 

Kritik im Hinblick auf die technische Ausstattung der Gerichte bzw. deren Fehlen zur 

Sprache kamen. Die vom BDÜ geforderte normgerechte, für eine Verdolmetschung 

von Verfahren unabdingbare spezielle Dolmetschtechnik, die nicht nur einen 

reibungslosen Ablauf, sondern auch die Hörgesundheit der Dolmetscher und 

folglich ihre Berufsfähigkeit sicherstellt (siehe dazu im Detail die Stellungnahme des 

Verbands zum Referentenentwurf), wurde dabei noch gar nicht berücksichtigt. 

Einheitliche technische Ausstattung auf neustem Stand erforderlich 

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) verweist in ihrer Stellungnahme auf die 

geringe Zahl an Gerichten bzw. Verhandlungsräumen, die bereits entsprechend 

ausgestattet sind: „435 digitalisierte, videokonferenzfähige Gerichtssäle in 

Deutschland bei 1085 Gerichten (ohne Dienst- und Berufsgerichtsbarkeit) 

erscheinen hierfür nicht ansatzweise ausreichend.“ Und nicht nur die BRAK-

Sachverständige Bettina Fuhrmann sprach sich für eine bundesweit einheitliche 

Technik aus: Neben weiteren Befürwortern forderte auch die Präsidentin des 

Deutschen Anwaltsvereins e.V. Edith Kindermann eine eigene, zentrale und DSGVO-

konforme Software mit entsprechendem Support rund um die Uhr. 

So ließe sich auch besser gewährleisten, dass die Technik für die Verfahren wirklich 

geeignet ist. Denn wie Lucia Rosenberger, Referatsleiterin Abteilung Recht und 

Vielfalt im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), besonders 

mit Blick auf die Verfahrensparteien und Zeugen klarstellte: „Ein Smartphone ist 

keine Videokonferenztechnik.“ 

Sowohl Dr. Bernhard Joachim Scholz, Stellvertretender Vorsitzender des Deutschen 

Richterbundes e.V., als auch Dr. Robert Seegmüller, Vorsitzender des Bundes 

Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen e.V., führten aus, dass 

eine Verhandlung unter Einsatz von Videokonferenztechnik nur angeordnet werden 

könne, wenn die geeignete technische Ausstattung dafür vorhanden sei. 

https://bdue.de/aktuell/news-detail/fachliche-stellungnahme-zum-ferndolmetschen-in-gerichtsverfahren
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a06_recht/anhoerungen/968578-968578
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/Stellungnahmen/2023/0113_Stellungnahme_BDUE_Videokonferenztechnik.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/Stellungnahmen/2023/0113_Stellungnahme_BDUE_Videokonferenztechnik.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Nicht jede Kommunikationssituation für Videokonferenz geeignet 

Auch im Hinblick darauf, dass sich nicht jeder Termin für eine Videokonferenz 

eignet – beispielsweise wenn Kinder beteiligt sind – sprachen sich die meisten 

Sachverständigen für eine Präsenzverhandlung als Regelfall und eine Online-

Verhandlung im Ausnahmefall aus. Für diese Fälle sind Entscheidungskriterien zu 

definieren. Ein Beispiel für solche Kriterien ist die emotionale Belastung: Es ist 

davon auszugehen, dass gerichtsunerfahrene Personen – gleich ob Partei oder 

Zeuge – in solchen Verfahren immer aufgeregt sind und es bei Zivil- und 

Fachverfahren meistens um ein Thema mit direkten Auswirkungen auf das Leben 

der Partei(en) wie Kündigung, Sorgerecht, Aufenthalt u. ä. geht. 

Technische Voraussetzungen bisher in den wenigsten Fällen erfüllt 

Es fehlt also für die Umsetzung der im Gesetz vorgesehenen Möglichkeit von 

Verhandlungen per Videokonferenz noch eine ganze Reihe von Voraussetzungen. 

Diese sind nicht zuletzt mit (erheblichen) Kosten verbunden: Stefanie Otte, 

Präsidentin des OLG Celle, schätzt diese allein für die Gerichte in Niedersachsen auf 

8,5 Mio. Euro, nicht eingerechnet weitere ca. 12 Mio. Euro für die Ertüchtigung der 

Netzwerke. Kosten einer normgerechten Dolmetschtechnik für Verhandlungen mit 

mindestens einer fremdsprachigen Person sind dabei noch nicht einkalkuliert. 

Videokonferenztechnik auch bei Ämtern und Behörden 

Der BDÜ weist daher noch einmal eindringlich auf die Erläuterungen in seiner o. g. 

Stellungnahme und die Einhaltung der einschlägigen ISO- und DIN-Normen hin. Die 

in dem Papier genannten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und den 

praktischen Erfahrungen der Experten im größten deutschen Berufs- und 

Fachverband für Dolmetscher und Übersetzer basierenden Forderungen – rund die 

Hälfte der Verbandsmitglieder ist beeidigt – beziehen sich nicht nur auf 

Gerichtsverhandlungen: Mit der geplanten Verstetigung der Onlinetermine durch 

das 5. Verwaltungsverfahrensänderungsgesetz (siehe 5. VwVfÄndG) sind diese auch 

für Ämter und Behörden wie das BAMF oder Sozial- und Jugendämter relevant. 

 

Über den Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ) 

Der BDÜ ist mit mehr als 7.500 Mitgliedern der größte deutsche Berufsverband der 

Branche. Er repräsentiert etwa 80 Prozent aller organisierten Dolmetscher und 

Übersetzer in Deutschland und setzt sich seit 1955 für die Interessen seiner 

Mitglieder sowie des gesamten Berufsstands ein. Eine BDÜ-Mitgliedschaft stellt ein 

Qualitätssiegel für professionelle Leistungen im Übersetzen und Dolmetschen dar, 

da eine Aufnahme in den Verband nur mit entsprechender fachlicher Qualifikation 

möglich ist. Die als Kommunikationsexperten für rund 90 Sprachen und eine 

Vielzahl von Fachgebieten gefragten BDÜ-Mitglieder sind in der Online-Datenbank 

auf der Verbandswebsite schnell und einfach zu finden. 

www.bdue.de  

https://dip.bundestag.de/vorgang/f%C3%BCnftes-gesetz-zur-%C3%A4nderung-verwaltungsverfahrensrechtlicher-vorschriften-5-vwvf%C3%A4ndg-sowie-zur/302754
http://www.bdue.de/

